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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang „Berufspädagogik Pflegewissenschaft“ 

an der Universität Bremen 

Vom 8. November 2023 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 11 (Human- und Gesundheitswissenschaf-
ten) hat auf seiner Sitzung am 8. November 2023 gemäß § 87 Satz 1 Nummer 2 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2023 (Brem.GBl. S. 305), folgende Änderungs-
ordnung beschlossen: 

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusammen mit dem Allgemeinen Teil 
der Prüfungsordnungen für Masterstudiengänge (AT MPO) an der Universität Bre-
men vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung. 

Artikel 1 

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Berufspädago-
gik Pflegewissenschaft“ vom 22. April 2020 (Brem.ABl. S. 365), zuletzt berichtigt am 
17. August 2023 (Brem.ABl. S. 961), wird wie folgt geändert: 

1. In der gesamten Prüfungsordnung wird die Formulierung „in der jeweils gültigen 
Fassung“ bzw. „in der jeweiligen Fassung“ geändert in „in der jeweils geltenden 
Fassung“. 

2. In Anlage 1 werden im Studienverlaufsplan folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Modul „Pfleg 3“ erhält die neue Modulkennziffer „Pfleg 3a“ und wird vom 
ersten in das zweite Semester versetzt; dadurch ändern sich die Angaben 
der Credit Points in der letzten Spalte für die Zeile des ersten Semesters von 
„33 CP“ in „27 CP“ und für die Zeile des zweiten Semesters von „27 CP“ in 
„33 CP“. 

b) Das Modul „Pfleg SP-M“ erstreckt sich fortan über das zweite und dritte 
Semester. 

c) Das Modul „Pfleg FD2“ wird vom dritten Semester in das zweite Semester 
versetzt. 

d) Der Studienverlaufsplan wird redaktionell überarbeitet, die Kommasetzung 
und die Legende werden berichtigt, die Anlage 1 sieht daher aus wie folgt: 
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„Anlage 1: Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs ‚Berufspädagogik Pflegewissenschaft‘ 

Der Studienverlaufsplan stellt eine Empfehlung für den Ablauf des Studiums dar. Module können von den Studierenden in einer 
anderen Reihenfolge besucht werden. 

 Fachdidaktik Pflege 
(inklusive Praktika) 

57 CP 

Pflegewissenschaft 15 CP Erziehungswissenschaft 
30 CP 

Masterarbeit 
18 CP 

∑ 
120 
CP  

Pflichtmodul 
6 CP 

Wahlpflichtmodul 
9 CP 

1
. 
J
a
h

r 

1. Sem. Pfleg FD1, 
Theorie und Praxis der Pflegedidaktik, 
6 CP 

 1 Modul gemäß 
Anlage 2.2.2, 
9 CP  

EW-MA 7.1 M, 
Medien in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung I, 
6 CP 

 27 

2. Sem. Pfleg FD3, 
Inklusion und Umgang mit 
Heterogenität in der Pflegebildung, 
6 CP 

Pfleg 3a, 
Diagnostik, 
6 CP 

 Pfleg-BP4, 
Grundlagen 
der Berufs-
pädagogik, 
6 CP 

Pfleg-BP1, 
Berufspädagogik I: 
Unterrichtsplanung 
und Gestaltung von 
Lernsituationen, 
6 CP 

 33 

Pfleg FD2, 
Weiterentwicklung von 
Schule und Unterricht, 
6 CP 

Pfleg SP-M, 
Schul- 
praktikum, 
15 CP 

2
. 
J
a
h
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3. Sem. Pfleg FD BPP-M, 
Berufspädagogisches 
Praktikum, 
18 CP 

  Pfleg-BP3, 
Berufspädagogik III: Berufsbildung in 
internationalen Kontexten, 
6 CP 

 30 

4. Sem. Pfleg FDM2, 
Berufsbildungsforschung und 
forschendes Lernen, 
6 CP 

  EW-MA 7.2 M, 
Medien in der beruflichen  
Aus- und Weiterbildung II, 
6 CP 

MA-BP, 
Masterarbeit, 
18 CP 

30 

CP: Credit Points, Sem.: Semester”
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3. In Anlage 2 werden alle Legenden unterhalb der Tabellen redaktionell 
überarbeitet und sehen aus wie folgt: 

„K.-Ziffer: Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP: Credit Points; 

MP: Modulprüfung, TP: Teilprüfung, KP: Kombinationsprüfung; PL: Prüfungsleistung (= benotet), 

SL: Studienleistung (= unbenotet)“ 

4. In Anlage 2 werden unter der Nummer 2.2 „Pflegewissenschaft“ folgende Ände-
rungen vorgenommen: 

a) In Tabelle 2.2.1 wird die Modulkennziffer des Moduls „Diagnostik“ um den 
Buchstaben „a“ erweitert und lautet nun „Pfleg 3a“; die Prüfungsform ändert 
sich zudem von „MP“ in „KP“ und die Anzahl der Studienleistungen ändert 
sich von „SL: 0“ in „SL: 1“. 

b) Die Tabelle 2.2.2 wird am Ende um zwei neue Wahlpflichtmodule erweitert, 
deren Zeilen aussehen wie folgt: 

5-G Gesundheit und 
Gesellschaft 

Sociology of Health and 
Illness 

WP 9 MP  PL: 1 
SL: 0 

7-G Evidenzbasierung in 
Gesundheitsförderung 
und Prävention 

Evidence-based Health 
Promotion and Illness 
Prevention 

WP 9 MP  PL: 1 
SL: 0 

Artikel 2 

(1) Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rek-
tor am 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 
veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2024/25 im 
Masterstudiengang „Berufspädagogik Pflegewissenschaft“ ihr Studium aufnehmen. 

(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2024/25 ihr Studium aufgenommen 
haben, wechseln in die vorliegende Ordnung, vorausgesetzt sie haben das Prüfungs-
verfahren im Modul Pfleg3 noch nicht eröffnet oder dieses Modul bereits vollständig 
absolviert. Erbrachte Leistungen werden anerkannt. 

Genehmigt, Bremen, den 29. November 2023 

Die Rektorin 
der Universität Bremen 
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